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Amtliche Bekanntmachung der Änderung 
 
des Bebauungsplans Nr. 62 "Gewerbegebiet Appelhülsen" im 
vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB vom 08.09.2020 
 
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung vom 08.09.2020 die Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 62 "Gewerbegebiet Appelhülsen"  im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13a BauGB eingeleitet. Auf die Durchführung einer Umweltprüfung 
wird verzichtet. 
 
Der Beschluss des Rates lautet: 
 
Ein Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 62 „Gewerbegebiet 
Appelhülsen“ wird im Verfahren nach § 13a BauGB mit dem Ziel eingeleitet, eine 
Verschiebung der Baugrenzen im Änderungsbereich (siehe Anlage 1) herbeizuführen.  
Hier: Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 BauGB 
 

 
ohne Maßstab        
 Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 62 
 Geltungsbereich des Änderungsverfahrens des Bebauungsplanes Nr. 62 
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Der Geltungsbereich der Änderung entspricht Gemarkung Appelhülsen, Flur 13, 
Flurstück 92, 93, 94, 95, 96 und 97 sowie Flur 2, Flurstück 1547 und ist der 
vorangestellten Übersichtsskizze zu entnehmen. 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
  
 
Der obenstehende Beschluss zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 62 wird hiermit 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Nottuln, 06.10.2020 
i.V.  

 
Doris Block 
Beigeordnete  
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Bekanntmachung über Widerspruchsrechte nach dem 
Bundesmeldegesetz (BMG) vom 1. November 2015 
 
1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u. a. 
bei Wahlen und Abstimmungen 
 
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. November 2015 geltenden 
Fassung darf die Meldebehörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so 
genannte Gruppenauskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das 
Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person 
verstorben ist, diese Tatsache. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur 
für die Werbung bei der Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. Die 
Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
 
2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr 
 
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne 
des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür 
tauglich sind. Zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die 
Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 
58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
Familiennamen, Vornamen, und die gegenwärtige Anschrift. Die betroffenen Personen, 
deren Daten übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
 
3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgemeinschaft 
 
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG) aufgeführten Daten der 
Mitglieder einer öffentlich- rechtlichen Religionsgesellschaft an die betreffenden 
Religionsgesellschaften. Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, minderjährige Kinder, und die Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht 
derselben oder keiner öffentlich- rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die 
Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, frühere 
Namen, Geburtsdatum und- Ort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften. Die 
Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung 
verhindert nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungsrechts 
benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der öffentlich- rechtlichen Religionsgesellschaft 
als Datenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. 
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4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 
Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über 
Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 
Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, 
Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder 
fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; 
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Die betroffenen Personen, deren 
Daten übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
 
5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz (BMG) 
Adressbuchverlangen 
zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen 
über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern 
(Adressverzeichnissen in Buchform) verwendet werden. 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. 
 
Die Widersprüche gegen die in den Ziffern 1-5 genannten Datenübermittlungen 
können jederzeit bei der  
 

Gemeinde Nottuln 
Bürgerservice Meldewesen 

Stiftsplatz 7/ 8 
48301 Nottuln 

 
eingelegt werden. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Die Widersprüche gelten 
bis zu ihrem Widerruf. 
 
Achtung: Übermittlungssperren bzw. Widersprüche gegen eine der oben genannten 
Datenübermittlungen, welche bereits im Melderegister eingetragen sind, bleiben 
bestehen! In solchen Fällen brauchen Sie nicht erneut zu widersprechen. 
 
 
 
 
Nottuln, 29.09.2020 
i.V. 
 

 
 
Doris Block 
Beigeordnete 
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Amtliche Bekanntmachung 

über die erneute und verkürzte öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB im 

Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans Nr. 153 „Zwischen Münsterstraße und 

Prozessionsweg“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die erneute und verkürzte öffentliche 

Auslegung des Entwurfs zum Bebauungsplan Nr. 153 „Zwischen Münsterstraße und 

Prozessionsweg“ vom 15.10.2020 bis einschließlich 29.10.2020 hingewiesen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 153 befindet sich in zentraler Lage des 

Ortsteils Appelhülsen und grenzt im Nordwesten direkt an den Kreuzungsbereich 

Bahnhofstraße (L 844) und Münsterstraße (L 551). Im Norden wird der Geltungsbereich 

durch die Münsterstraße, im Osten durch die Brulandstraße, im Süden durch den 

Prozessionsweg und im Westen durch die Bahnhofstraße begrenzt. 

Die genauen Abgrenzungen sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen.  

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 153 „Zwischen Münsterstraße und  

Prozessionsweg“ 

Ziel des Verfahrens ist die Schaffung von Baufeldern im Innenbereich des Baublocks bzw. in 

2. Reihe mit ergänzenden Festsetzungen, die eine Anpassung der Baukörper an die örtlichen 

Gegebenheiten vorsehen (Höhe, Dachform etc.). Der Bebauungsplan soll eine geordnete 

Nachverdichtung ermöglichen.   
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Der Bebauungsplanentwurf und seine Begründung sowie die unten genannten 

umweltbezogenen Informationen liegen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 15.10.2020 

bis einschließlich 29.10.2020, bei der 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Planen und Bauen, , im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

in der Zeit 

Mo.-Fr.  08.30 bis 12.30 Uhr 
Mo., Di., Mi.  14.00 bis 16.00 Uhr 
Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Zusätzliche sind die betreffenden Unterlagen während 

der Auslegungsfrist unter https://www.nottuln.de/leben-in-nottuln/planen-bauen-

wohnen/aktuelle-bauleitplanverfahren.html einsehbar. 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung können folgende umweltbezogene 

Informationen eingesehen werden:  

a) Artenschutzrechtliche Vorprüfung zum Bebauungsplan Nr. 153 „Zwischen 

Münsterstraße und Prozessionsweg“  

Themen: Prüfung der Einschlägigkeit der Verbotstatbestände gemäß § 44 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Artenschutz, insbesondere Vogel- und 

Fledermausarten 

Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1 a BauGB:  Tiere, 

Pflanzen, Fläche, Landschaft und biologische Vielfalt 

b) Geräuschprognose zum Bebauungsplan Nr. 153 „Zwischen Münsterstraße und 

Prozessionsweg“  

Themen: Ermittlung der Verkehrslärmemissionen  

Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1 a BauGB:  Mensch 

und seine Gesundheit  

c) Umweltbezogene Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB vom 15.06.2020 bis zum 17.07.2020 

Stellungnahmen des Kreises Coesfeld vom 16.07.2020 

Thema: Immissionsschutz (Verkehrslärm) 

Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1 a BauGB: Mensch 

und seine Gesundheit  
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Gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB wird bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den 

geänderten Teilen des Bebauungsplanes Nr. 153 „Zwischen Münsterstraße und  

Prozessionsweg“ abgegeben werden können. Dabei handelt es sich um die Festsetzung gem. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB; hier wird die Fläche für Vorkehrungen zum Schutz gegen 

schädliche Umwelteinwirkungen anders als bisher gefasst.  

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich, mündlich zur Niederschrift 

nach Terminvereinbarung, per E-Mail an: info@nottuln.de oder auf anderem Wege 

abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. § 4a Abs. 6 

BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die erneute und verkürzte öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 

153 „Zwischen Münsterstraße und Prozessionsweg“ der Gemeinde Nottuln mit Begründung 

wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 

 

Nottuln, 05.10.2020 

 

 

i.V.  

Doris Block 

Beigeordnete  
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Gemeinde Nottuln        Nottuln, 01.10.2020 
Die Bürgermeisterin  
- Bürgerservice (Meldewesen) - 
 
 
 
 
 
 
Im Monat September 2020 wurden beim Bürgerservice (Meldewesen) der Gemeinde 
Nottuln folgende Gegenstände als gefunden gemeldet: 
 
Eigentumsansprüche können im Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 8, Bürgerservice,              
Tel. 02502/942-333, geltend gemacht werden. 
 
 
 
    1 Damenrad 
    1 Jugendrad 
    1 Trekkingrad 
    1 Brille 
    8 Katzen    
    2 Cityroller  
       Airpods 
       

 

 
 
Im Auftrag 

 
(Kockmann) 
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